
Niedersächsisches Landesamt für Soziales, lugend und Familie

Außenstelle Hannover, Postfach 203, 30002 Hannover

Sozial-Therapeutische-lnitiative gGmbH (STl)
An der Kirche 11

27308 Kirchlinteln

lhr Zeichen, lhre Nachricht vom Mein Zeichen (Bei Antwort angeben) Durchwahl 051 1 89701

2JH3.05-51 411-361000-69 169

Wohngruppe Kirchl i nteln
der Sozial-Therapeutische-lnitiative gGmbH (STl)

An der Kirche 11
27308 Kirchlinteln

für insgesamt 06 Plätze erteilt.

Diese Erlaubnis umfasst die niedersächsischen Plätze:

für den Leistungsbereich,,Wohngruppenbetreuung"

Wohngruppe Kirchlinteln
An der Kirche 11

27348 Kirchlinteln
auf Grundlage des Leistungsangebotes vom 01 .07.2024

Die Belegung der einzelnen Leistungsbereiche darf die jeweils vorgegebene
überschreiten.

Niedersächsisches Landesamt
für Soziales, Jugend und Familie
- Landesiugendamt -

Gegen Emptangsbekenntnis

Bearbeitet von

Herrn Wilke
E-lVail

marius.wilke@ls. niedersachsen.de
lelelax

0511 89701-330

Hannover

07.01.2025

Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

Aufgrund lhres Antrages vom 15.03.2024 wird lhnen hiermit nach § 45 Sozialgesetzbuch Achtes
Buch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB Vlll) (in Verbindung mit § 48 a SGB Vlll) die Erlaubnis
für den Betrieb der in Niedersachsen betriebenen Plätze/Einrichtungsteile der Jugendhilfeein-
richtung

06 P!ätze

Platzkapazität nicht

Diese Erlaubnis wird gemäß § 45 Abs. 4 SGB Vlll mit folgenden Nebenbestimmungen ver-
sehen:

Es werden folgende (auflösende) Bedingungen im Sinne des § 32 Abs. 2Zatt.2 SGB X er-
teilt:

Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn der Standort der Einrichtung aufgegeben wird.

Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn sich die Trägerschaft oder deren Rechtsform ändert.

1.

2.
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3. Die Betriebserlaubnis erlischt, wenn der Einrichtungsbetrieb insgesamt und endgültig ge-
schlossen wird.

Mit der Erlaubnis zum Betrieb der Einrichtung werden im Sinne des § 32 Abs. 2Zatt.4
SGB X folgende Auflagen erteilt:

1. Vor einer fachlich-methodischen bzw. strukturellen Veränderung in einzelnen Leistungsbe-
reichen ist das Landesjugendamt zu informieren.

2. Der Träger hat wirtschaftliche Schwierigkeiten unverzüglich anzuzeigen. Diese gelten als
vorhanden, wenn ein Träger nicht mehr in der Lage ist, den Einrichtungsbetrieb durch li-
quide Reservemittel, Bankbürgschaft oder auf andere Weise mindestens zwei Monate auf-
rechtzuerhalten.

3. Vor der Verlegung von Räumlichkeiten und/oder von Standorten der einzelnen Leistungs-
bereiche sowie vor einer Schließung einzelner Leistungsbereiche ist das Landesjugendamt
zu informieren.

Die Erlaubnis vom 02.03.2023 wird mit Bestandskraft dieses Bescheides aufgehoben.

Beqründunq:

Die Zuständigkeit des Niedersächsischen Landesamtes für Soziales, Jugend und Familie - Lan-
desjugendamt - ist gem. §§ 85 Abs. 2Ziff .6 und 87 a Abs. 2 SGB Vlll sachlich und örtlich ge-
geben.

Nach den vorgelegten Unterlagen, der Personalbesetzung, dem Ergebnis der örtlichen Besichti-
gung vom 22.04.2022 sowie der baulichen Gestaltung und Ausstattung der Einrichtung liegen
die Voraussetzungen für die beantragte Betriebserlaubnis vor.

Trägerschaft und Räumlichkeiten sind wesentliche Grundlagen der Einrichtung. Veränderungen
führen daher stets zum Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Das Leistungsangebot ist Grundlage für die Betriebserlaubnis. Veränderungen können den Be-
stand dieser Betriebserlaubnis beeinflussen und sind daher mit dem Landesjugendamt abzu-
stimmen.

Wirtschaftliche Schwierigkeiten können sich auf die Qualität und Kontinuität der Betreuung ne-
gativ auswirken und den Bestand der Betriebserlaubnis beeinflussen.

Mit dem Zeitpunkt der Einstellung des Einrichtungsbetriebes wird die Erlaubnis unwirksam.

Weitere Auflagen können gemäß § 45 Abs. 4 Salz 2 oder Abs. 6 Satz 3 SGB Vlll erteilt werden,
um das Wohl der Kinder und Jugendlichen sicherzustellen oder Gefährdungen abzuwenden.

Rechtsbehelfsbeleh ru nq :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Venrual-
tungsgericht Stade, Am Sande 4a,21682 Stade schriftlich, zur Niederschrift des Urkundsbeam-
ten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder in Form eines elektronischen Dokuments nach
Maßgabe der Niedersächsischen Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in der
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Justiz vom 21. Oktober 2011 (Nds. GVBI. S. 367), zulelzl geändert durch Verordnung vom
11.11.2015 (Nds. GVBI. S. 335), erhoben werden.

Allgemeine Hinweise:

1. Die Erlaubnis verpflichtet den Träger zur Einhaltung der ,,Hinweise für die Erteilung der Be-
triebserlaubnis von Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen nach §§ 45 ff SGB
Vlll durch das Landesamt". Er trägt die Gesamtverantwortung für alle Teile der Einrichtung,
einschließlich der fachlichen und persönlichen Eignung des Personals.

2. Der lnhalt der Betriebserlaubnis sollte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie ggf. den
Vertrags- bzw. Kooperationspartnern zur Kenntnis gegeben werden.

3. Es ist sicherzustellen, dass die im Rahmen der Sonstigen betreuten Wohnformen genutz-
ten Wohnungen von den Beauftragten des Landesjugendamtes betreten werden können.

4. Zur Verhütung von Unfällen und zur Gewährleistung des vorbeugenden Brandschutzes ist
die laufende Uberwachung der Einrichtung und des dazu gehörenden Freigeländes durch
den Träger sicherzustellen. Sämtliche Schlafräume, Kinderzimmer und Flure einer Woh-
nung, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen, müssen zwingend mit
Rauchmeldern ausgerüstet werden (§ a  Abs. 5 NBauO).

5. Der Träger hat die Meldepflichten gem. § 47 SGB Vlll zu erfüllen. Hierzu gehört der Zeit-
punkt der Betriebsaufnahme sowie der beabsichtigten Schließung ebenso wie eine Mel-
dung bei Personalveränderungen.
Ferner sind Ereignisse oder Entwicklungen unverzüglich zu melden, die geeignet sind, das
Wohl der Kinder und Jugendlichen zu beeinträchtigen. Dies gilt auch, wenn noch kein
Schaden eingetreten ist. Ein Merkblatt und entsprechende Formulare finden Sie unter
www. sozia les. niedersachsen. de.

6. Die Daten der zum 31.12. eines jeden Jahres durchgeführten Stichtagserhebung gem. §
47 Nr. 1 i.V.m. Salz2,letzter Halbsatz, SGB Vlll sind dem Landesjugendamt bis zum
01.02. des darauf folgenden Jahres online mitzuteilen.

7 . § 1631 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches ist zu beachten. Danach haben Kinder ein
Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und
andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig.

8. Der Einsatz von freiheitsentziehenden Maßnahmen ist entsprechend des § 1631b Abs. 2
BGB nur mit richterlicher Genehmigung zulässig.

9. § 8a Abs. 4 SGB Vlll erfordert zwingend eine Vereinbarung des zuständigen Jugendamtes
mit dem Einrichtungsträger über den lnhalt des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefähr-
dung. Der Träger sollte einen entsprechenden Kontakt mit dem Jugendamt herstellen.

10. Es rst sicher zu stellen, dass der Träger nur Personen beschäftigt, die die Anforderungen
der§§ 72,72 a SGB Vlll erfüllen. Hierzu /nuss bei Einstellung und danach in regelmäßigen
Abständen ein Führungszeugnis nach §§ 30 Abs. 5 und 30 a Abs. 1 Bundeszentralregis-
tergesetz vorgelegt werden. Das gilt auch für neben- und ehrenamtlich tätige Personen, §
72a Abs. 4 SGB Vlll. Das zuständige Jugendamt vereinbart mit dem Einrichtungsträger al-
les Nähere. Sofern Träger und Heimleitung eine Person ist, hat diese dem Landesjugend-
amt in regelmäßigen Abständen ein entsprechendes erweiferles Führungszeugnis vorzu-
legen.

11. Bei Betreuung pflegebedürftiger oder behinderter volliähriqer Menschen in der Einrichtung
sind die Vorschriften des Heimgesetzes zu beachten und Einvernehmen mit der zuständi-
gen Heimaufsichtsbehörde herzustellen.

12. Der Träger ist als Empfänger von Sozialdaten zur Einhaltung der Datenschutzvorschriften
(vgl. § 78 SGB X i.V.m. § 35 SGB I sowie die DSGVO) verpflichtet. Er sollte sicherstellen,
dass in seiner Einrichtung technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der
Sozialdaten getroffen werden, die sich in Akten, sonstigen Unterlagen oder im Rahmen der
elektronischen Datenverarbeitung bei ihm befinden. Für den Umgang mit Führungszeug-
nissen ist § 72a Abs. 5 SGB Vlll zu beachten.
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13. Bei Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien zur Sicherung des Kindes-
wohls und zum Schutz vor Gewalt sowie zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen
und zu Beschwerdeverfahren besteht gemäß § 8b Abs. 2 SGB Vlll ein Anspruch auf Bera-
tung durch den überörtlichen Träger der Jugendhilfe.

14. Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Venvaltung in Niedersachsen vom 05.11 .2004
(Nds. GVBI. S. 394) ist das Widerspruchsverfahren in diesem Bundesland abgeschafft
worden und daher nur die Klage als Rechtsbehelf zulässig.

15. Das Masernschutzgesetz ist zu beachten. Nachweise sind dem Landesjugendamt jedoch
nur auf Anfrage vorzulegen. Die für die Umsetzung des Gesetzes zuständigen Behörden
sind die örtlichen medizinischen Fachdienste. Etwaige diesbezügliche Maßnahmen dieser
Behörden sind dem Landesjugendamt jedoch als besonderes Vorkommnis nach § 47 Nr. 2
SGB Vlll zu melden.

mdln

Nachrichtlich:

Landkreis Verden
Der Landrat
Fachdienst Jugend und Familie
Lindhooper Straße 67
27283 Verden (Aller)

Pa ritätischer Woh lfa h rtsverba nd
Fachbereich Erziehungshilfe
Gandhistraße 5a
30559 Hannover


